
 

Teilnahmebedingungen 
Mittelalterliche Märkte auf Burg Lichtenberg 

 
Öffnungszeiten 

Samstags offizielle Eröffnung 14 Uhr, Sonntags 11-18 Uhr 
    
    

Aufbau 
Der Aufbau erfolgt Freitags ab11:00 Uhr. Der Aufbau muss 2 Stunden vor Marktbeginn um 
12:00 Uhr abgeschlossen sein. Alle Fahrzeuge müssen bis 11:00 Uhr die Burg verlassen. 
Sonstiger Aufbau nur nach vorheriger telefonischer Absprache. 
 
Abbau 
Der Abbau kann sonntags erst nach dem offiziellen Ende des Marktes um 18:00 Uhr erfolgen. 
Bis montags 13:00 Uhr muss der Abbau abgeschlossen sein. 
 
Historische Kostüme 
Alle Mitwirkenden des Mittelaltermarktes müssen in historischen Kostümen teilnehmen. 
 
Ausstellungsstände 
Die Verkaufsstände und die Dekoration müssen dem mittelalterlichen Thema angepasst 
sein.Verkaufsstände werden nicht vom Veranstalter gestellt. 

Bewerbung 
Die Bewerbung für eine Teilnahme muss schriftlich mit dem dafür vorgesehenen Formular 
erfolgen. Dem Formular sind aussagekräftige Bilder vom Stand und von den angebotenen 
Waren sowie eine Kopie des Gewerbescheins beizufügen. Eine Zusage erfolgt schriftlich. 

Die Vorführung des Handwerks und das Arbeiten vor Ort sind erwünscht und wird bevorzugt 
berücksichtigt. 

Anmeldung und Storno 
Nach der verbindlichen Anmeldung ist die Teilnahme verpflichtend, wenn nicht 3 Wochen 
vor Marktbeginn eine schriftliche Absage erfolgt. 

Die Anmeldung ist nur gültig nach Eingang der Standgebühr auf das vom Veranstalter 
genannte Konto. 

Bei kurzfristiger Absage oder Nichterscheinen wird die Standgebühr einbehalten. 

Teilnahmegebühren 

* Standgebühr, auch für vorführendes Handwerk      bis 4 m Länge      50 Euro 



                                                                               je weiterer Meter       15 Euro 
 
*Standgebühr für Verkaufsstände mit Speisen und Getränken 
(genaue Absprache mit dem Veranstalter)     VHB 

Speisen und Getränke  
Anbieter von Speisen und Getränken müssen sich die Thematik der mittelalterlichen Märkte 
halten.  

Die Angebote sind mit der Marktleitung zu koordinieren. Eine Änderung oder Erweiterung 
des Angebotes ist nur mit Genehmigung der Marktleitung zulässig.  
Die erforderlichen Hygienevorschriften sind einzuhalten. 
Es müssen ausreichend Körbe für Abfälle aufgestellt werden. 

Der Anbieter ist für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Einholung gegebenfalls 
erforderlicher Genehmigungen im Zusammenhang mit den von ihm angebotenen Leistungen 
selbst verantwortlich. Die Anforderungen des Jugendschutzes sind zu beachten. 

Strom 

Es ist zu beachten, dass Strom nur begrenzt vorhanden ist. Es dürfen keine elektrischen 
Heizgeräte verwendet werden und elektrisches Licht nur in Maßen. Geeignete Adapter und 
für den Außenbereich geeignete Zuleitungskabel sind selbst mitzubringen. 

Wer mehr Strom verbraucht als angegeben, wird umgehend vom Netz genommen. 

Sauberkeit 

Die Anbieter und Teilnehmer der Märkte verpflichten sich ihren Platz sauber zu halten und 
nach Ende der Veranstaltung sauber zu verlassen. Der Müll ist in den dafür vorgesehenen 
Container zu entsorgen. 

Bei nicht gereinigtem Stellplatz oder nicht entsorgtem Müll (dazu gehört auch Stroh)wird eine 
Reinigungsgebühr von 25.- Euro erhoben. 

Haftung 

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an Verkaufsständen, gegenüber 
Dritten sowie angebotenen Waren. 

Eine Versicherung besteht nicht. Jeder Anbieter ist eigenverantwortlich. 

Sonstiges 

Alle Anbieter die offenes Feuer, ob Kerzen, Lampen oder sonstiges benutzen, müssen über 
einen funktionstüchtigen, geprüften Feuerlöscher verfügen. 

Bei Nichteinhaltung der Teilnahmebedingungen kann der Veranstalter von seinem Hausrecht 
Gebrauch machen. 
 
 



 
 
Kontakt: 
Barbara Klein • Hauptstr. 28  
66869 Ruthweiler 
Telefon: 06381 – 400 27  
E-Mail: klein.barbara1@web.de 
1. Vorsitzender Herr Jonas Hartmann  
Im Elbeling 9 • 66629 Schwarzerden 

 

 

 

 


